
 

 

 
A n t r a g : 

 
1. Dem Aufbau und Betrieb einer wei-

teren Hortgruppe unter der Träger-
schaft des Kindertagesstättenwerkes 
des ev.-luth. Kirchenkreises Althol-
stein ab dem 01.08.2016 wird, vor-
behaltlich des zustimmenden Be-
schlusses der Gremien des Kirchen-
kreises Altholstein, zugestimmt.  
 

2. Der Leistung von außerplanmäßigen 
Auszahlungen im Finanzplan 2016 
bis zur Höhe von 3.000,00 € nach § 
95 d GO wird zugestimmt. Die De-
ckung erfolgt durch Minderauszah-
lungen im Finanzplan 2016 (Produkt 
36501). 

  
 


